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 25. �H�U�V�X�F�K�W��den Generalsekretär, für eine wirksame Überwachung der Einhaltung der Menschenrechte 

und die Aufnahme der Ergebnisse in seine Berichte an den Sicherheitsrat zu sorgen, und fordert die Regierung 

Sudans und die Regierung Südsudans erneut auf, zu diesem Zweck uneingeschränkt mit dem Generalsekretär 

zusammenzuarbeiten, auch indem sie Visa für das betreffende Personal der Vereinten Nationen ausstellen; 

 26. �H�U�L�Q�Q�H�U�W��an seine Resolution 2272 (2016) vom 11. März 2016 und ersucht den Generalsekretär 

ferner, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass die Truppe die Nulltoleranzpo-

litik der Vereinten Nationen gegenüber sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch uneingeschränkt 
beachtet, und den Rat im Rahmen seiner regelmäßigen landesspezifischen Berichte über die diesbezüglichen 

Fortschritte der Truppe voll unterrichtet zu halten, einschließlich im Hinblick auf die Durchführung der Re-

solution 2272 (2016); 

- 

sekretär422: 

 Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, dass Ihr Schreiben vom 11. Mai 2016 betreffend Ihre Absicht, 

Generalleutnant Johnson Mogoa Kimani Ondieki (Kenia) zum Kommandeur der Truppe der Mission 

der Vereinten Nationen in Südsudan zu ernennen423, den Mitgliedern des Sicherheitsrats zur Kenntnis 

gebracht worden ist. Sie nehmen von der in Ihrem Schreiben geäußerten Absicht Kenntnis. 

 Auf seiner 7702. Sitzung am 31. Mai 2016 beschloss der Rat, den Vertreter Südsudans gemäß Regel 37 

seiner vorläufigen Geschäftsordnung einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punktes „Berichte 

des Generalsekretärs über Sudan und Südsudan” teilzunehmen. 
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 �'�H�U���6�L�F�K�H�U�K�H�L�W�V�U�D�W, 

 �X�Q�W�H�U���+�L�Q�Z�H�L�V auf seine früheren Resolutionen und Erklärungen über Südsudan, insbesondere die Re-

solutionen 2057 (2012) vom 5.

 über den Konflikt zwischen der Regierung 

Südsudans und Oppositionskräften, der aus internen politischen Streitigkeiten zwischen den politischen und 

militärischen Führern des Landes entstand und zu großem menschlichem Leid geführt hat, namentlich zum 

Verlust zahlreicher Menschenleben, zur Vertreibung von mehr als 2 Millionen Menschen und zum Verlust 

�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B 
422 S/2016/445. 

423 S/2016/444. 
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von Eigentum, was eine weitere Verarmung und Benachteiligung der Menschen in Südsudan zur Folge ge-
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 �L�Q���:�•�U�G�L�J�X�Q�J der Anstrengungen der humanitären Hilfsorganisationen der Vereinten Nationen und ihrer 

Partner, der Bevölkerung dringend koordinierte Unterstützung zu gewähren, mit der Aufforderung an alle an 

dem Konflikt beteiligten Parteien, im Einklang mit den einschlägigen Bestimmungen des Völkerrechts und 

den Leitgrundsätzen der Vereinten Nationen für die humanitäre Hilfe den vollen, sicheren und ungehinderten 

Zugang von Hilfspersonal, -ausrüstung und -lieferungen zu allen Hilfebedürftigen und die rasche Bereitstel-
lung humanitärer Hilfe, insbesondere für Binnenvertriebene und Flüchtlinge, zu gestatten und zu erleichtern, 

unter Verurteilung aller Angriffe auf humanitäres Personal und humanitäre Einrichtungen und unter Hinweis 

darauf, dass Angriffe auf humanitäres Personal und das Vorenthalten der für Zivilpersonen lebensnotwendi-

gen Gegenstände Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht darstellen können, 

 �.�H�Q�Q�W�Q�L�V���Q�H�K�P�H�Q�G von dem Schlussbericht der Sachverständigengruppe vom Dezember 2015, in dem 
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 �V�R�Z�L�H���X�Q�W�H�U���+�L�Q�Z�H�L�V auf das Kommuniqué der Versammlung der Staats- und Regierungschefs der Zwi-

schenstaatlichen Behörde für Entwicklung auf ihrer achtundzwanzigsten außerordentlichen Tagung, in dem 

unter anderem die Staaten der Region der Zwischenstaatlichen Behörde aufgefordert wurden, geeignete kol-

lektive Maßnahmen zum Einfrieren von Vermögenswerten und zur Verhängung von Reiseverboten zu ergrei-

fen und die Lieferung von Waffen und Munition und sonstigem Wehrmaterial, das im Krieg verwendet wer-
den könnte, zu untersagen, und in dem der Friedens- 
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Untersuchungen und gegebenenfalls Strafverfolgungen zukommen kann, wenn es darum geht, die für Kriegs-

verbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen, 

 �X�Q�W�H�U���Q�D�F�K�G�U�•�F�N�O�L�F�K�H�U���9�H�U�X�U�W�H�L�O�X�Q�J der Verwendung der Medien zur Verbreitung von Hassreden und 

zur Übertragung von Botschaften, die zu sexueller Gewalt gegen eine bestimmte ethnische Gruppe anstiften, 

was erheblich zur Förderung von Massengewalt und zur Verschärfung von Konflikten beitragen kann, mit 
der Aufforderung an die Übergangsregierung der nationalen Einheit, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um 

gegen solche Aktivitäten vorzugehen, und ferner mit der nachdrücklichen Aufforderung an alle Parteien, 

diese Handlungen zu unterlassen und stattdessen zur Förderung des Friedens und der Aussöhnung zwischen 

den Bevölkerungsgruppen beizutragen, 

 �L�Q���$�Q�H�U�N�H�Q�Q�X�Q�J��der wichtigen Rolle zivilgesellschaftlicher Organisationen, der führenden Vertreter von 

Glaubensgemeinschaften, der Fra
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